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Erwägungen

E. 24
Juni 2020 bzw. des Entscheides über die Gebührenrevision sei die Stellungnahme des
Preisüberwachers und das Argumentarium der Gemeinde dazu besprochen und im
Sitzungsprotokoll festge- halten worden. Nachdem gegen die Gebührenrevision das Refe-
rendum erhoben worden sei, seien anlässlich der Gemeindever- sammlung vom 20. August
2020 die vorgebrachten Argumente des Preisüberwachers, des Gemeindevorstands und des
Gemeinderats betreffend die Gebührenrevision besprochen und das Referendum mit 38 zu
19 Stimmen abgelehnt worden. Sowohl der Entscheid des Gemeinderats als auch das
Argumentarium des Gemeindevor- stands und die Empfehlung des Preisüberwachers seien
auf der Homepage der Gemeinde D. einsehbar, so dass auch Art. 14 Abs. 2 PüG nicht
verletzt sei. 5.3. Das Preisüberwachungsgesetz gilt für Wettbewerbsab- reden im Sinne des
Kartellgesetzes und für marktmächtige Unter- nehmen des privaten und des öffentlichen
Rechts (Art. 2 PüG). Die Gemeinde D. verfügt im Bereich der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung über ein lokales Monopol, womit das Preisüberwachungsgesetz im
Sinne von Art. 2 PüG anwendbar ist. Gemäss Art. 14 Abs. 1 PüG hört die Legislative oder
Exekutive einer Gemeinde vor der Festsetzung oder Genehmigung einer Preiserhöhung den
Preisüberwacher an. Der Preisüberwacher
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oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuchlich beibehaltenen Preis zu senken. Die
Behörde führt die Stellungnahme in ihrem Entscheid an, folgt sie ihr nicht, so begründet sie
dies (Art. 14 Abs. 2 PüG). 5.4. Mit Schreiben vom 17. März 2020 wies die Preisüber-
wachung den Gemeindevorstand D.

darauf hin, dass die Preisüberwachung in Bezug auf deren Wasser- und Abwasserge-
bühren über ein Empfehlungsrecht verfüge und führte dazu Fol- gendes an: «(…) Die
Gemeinde D. hat uns jedoch die letzten Gebührenanpassungen nicht unterbreitet. Die
Gebühren sind folg- lich mit einem rechtlichen Mangel behaftet. Wir machen Sie dar- auf
aufmerksam, dass dies, im Falle eines Rekurses gegen diesen Tarif, als formeller Fehler
interpretiert werden kann. Um den for- mellen Fehler zu beheben, kann die Behörde den
Entscheid aufhe- ben und den Preisüberwacher nach der Aufhebung konsultieren. Eine
weitere Möglichkeit ist, dass die Gemeinde bei der nächsten Anpassung des Reglements
(mit oder ohne Gebührenanpassung), den Preisüberwacher im Rahmen dieser Revision zu
den bereits in Kraft gesetzten Gebühren konsultiert. Hierzu muss die Gemeinde resp. der
Kanton bereit sein, eine negative Empfehlung des Preis- überwachers nochmals der
zuständigen Behörde zum Entscheid vorzulegen und die Tarife gegebenenfalls anzupassen
resp. eine Abweichung von der Empfehlung zu begründen. Das damit verbun- dene
rechtliche Risiko einer Beschwerde trägt die Gemeinde resp. der Kanton bis zur
Konsultation des Preisüberwachers. (…)» (vgl. beschwerdeführerische Akten [Bf-act.] 6;



beschwerdegegnerische Akten [Bg-act.] 3). Am 16. April 2020 liess die Gemeinde D. dem
Preisüberwacher das revidierte Gesetz (Tarifblatt) zur Vorprü- fung sowie die alten
Gebührentarife zugehen (vgl. Bg-act. 4). Mit Schreiben vom 27. April 2020 stufte der
Preisüberwacher das Ni- veau der einmaligen und der wiederkehrenden Gebühren als unbe-
denklich ein. In Anwendung von Art. 2, 13 und 14 PüG erliess er in Bezug auf die
Gebührenstruktur der wiederkehrenden Wasser- und Abwassergebühren folgende
Empfehlung: «Die Grundgebühr auf Basis von Belastungswerten festlegen. Alternativ
weiterhin eine Grundgebühr pro Gebäudeversicherungswert zu erheben, diese jedoch so zu
senken, dass der Anteil dieser Grundgebühr an der Gesamtbelastung nicht über 50 % liegt
und zusätzlich eine Grund- gebühr pro Wohnung/Einfamilienhaus einzuführen. Bei den
Abwas- sergebühren eine Regenwassergebühr auf die entwässerte Fläche zu erheben und
sicherzustellen, dass der Kanton und die Gemeinde ihren Anteil der Strassenentwässerung
bezahlen» (vgl. Bf-act. 11;
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präzisierte die Preisüber- wachung ihre Stellungnahme vom 27. April 2020 dahingehend,
als die Empfehlung des Preisüberwachers die vorgesehenen Gebüh- ren im Rahmen der von
der Gemeinde vorgenommenen Revision der Wasser- und Abwassergesetze (Tarifblätter)
2020 betreffe, und sich der Preisüberwacher in seinen Empfehlungen grundsätzlich nicht zu
bereits in Kraft stehenden Gebühren äussere. Sinngemäss richtig sei, dass das Niveau der
einmaligen und wiederkehrenden Gebühren 2020 als unbedenklich eingestuft werden
könne, was im Wesentlichen auch für das Jahr 2019 gelte, da die Tarife unverän- dert seien.
Aufgrund der problematischen Gebührenstruktur kön- ne es in Einzelfällen, insbesondere
bei Liegenschaften mit einem überdurchschnittlichen Gebäudeversicherungswert, auch
betref- fend das Jahr 2019 zu missbräuchlichen Gebühren kommen (vgl. Bg-act. 6). 5.5.
Vorliegend ist einerseits umstritten, ob es sich bei den Gebühren gemäss den per 1. Januar
2019 in Kraft gesetzten Was- serversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesetzen um eine
Prei- serhöhung im Sinne von Art. 14 PüG handelt. Eine Preiserhöhung meint das
Heraufsetzen, Anheben von Preisen (für Waren, Dienst- leistungen o. Ä.) bzw. das
Angehoben-, Erhöhtwerden eines bis- lang für etwas geforderten Preises (vgl. dazu
https://www.dwds. de/wb/Preiserhöhung; besucht am 5. August 2021). Da es sich bei der
Beschwerdegegnerin um eine neu gebildete Gemeinde han- delt, die gemäss Fusionsvertrag
in Bezug auf die Wasserversor- gung und Abwasserentsorgung gehalten war, neue
gesetzliche Grundlagen zu erlassen, die Gebühren demnach erstmals durch die neue
Gemeinde D. festgesetzt wurden und damit auch die Einführung eines neuen
Gebührensystems einherging, handelt es sich nach Ansicht des Gerichts gerade nicht um
eine Preiserhö- hung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 PüG, so dass auch eine allfällige
vorgängige Anhörung des Preisüberwachers entfiel. 5.6. Selbst wenn davon ausgegangen
würde, dass die Ge- bühren gemäss den neu erlassenen Wasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungsgesetzen unter Art. 14 PüG fielen und aufgrund der unterlassenen
vorgängigen Anhörung des Preisüberwachers ein formeller Mangel vorläge, so wäre dieser
Mangel durch die nachträgliche Anhörung des Preisüberwachers im Rahmen der Re- vision
nachträglich geheilt worden (vgl. Urteil des Verwaltungsge- richts des Kantons Solothurn
VWBES.2018.296 vom 17. April 2019 E.3). Von dieser Folge geht denn auch die
Preisüberwachung aus (vgl. Schreiben des Preisüberwachers vom 17. März 2020; Bf-act.
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bundesgerichtlichen Recht- sprechung die zur Anwendbarkeit von Vorschriften des PüG



durch die Schiedskommission in Kartellrechtsverfahren erging, ist eine Heilung der
unterlassenen Anhörung des Preisüberwachers im bundesgerichtlichen Verfahren
angesichts der beschränkten Kog- nition des Bundesgerichts nicht möglich (vgl. Urteile des
Bundes- gerichts 2A.142–144/1994 vom 24. März 1995 zur Leerkassettenver- fügung).
Gemäss Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn lasse sich überdies dem Wortlaut des
PüG die Annahme der Anfecht- barkeit einer behördlich von einer Gemeinde bestimmten
Gebühr im Anwendungsfall wegen Missachtung des Gebots der vorgän- gigen Anhörung
des Preisüberwachers nicht entnehmen. Aus der Botschaft ergebe sich, dass bei Preisen von
öffentlichen Unterneh- men, die von politischen Behörden festgesetzt oder genehmigt
würden, staatsrechtliche Grundsätze dagegensprächen, dass der Preisüberwacher die
Preisbildung gleich wie in anderen Fällen überprüfen und beeinflussen könne, gleichgültig,
ob es sich um Be- hörden des Bundes, der Kantone oder Gemeinden handle und de- ren
Zuständigkeit ganz generell nicht jener des Preisüberwachers untergeordnet werden dürfe
(vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn VWBES.2018.296 vom 17.
April 2019 E.3; Botschaft zu einem Preisüberwachungsgesetz, BBl 1984 S. 796).
Schliesslich würde gemäss Rechtsprechung eine Aufhebung des Entscheids und die damit
verbundene Rückweisung an die Vorin- stanz lediglich zu einem formalistischen Leerlauf
führen (vgl. dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2121/2013 vom 27. Janu- ar
2015 E.4.3.2, C-6958/2008 vom 8. Dezember 2009 E.2.5 m.w.H.). 5.7. Betreffend die
Rüge, wonach auch Art. 14 Abs. 2 PüG verletzt sei, kann auf die Ausführungen der
Beschwerdegegnerin verwiesen werden, wonach die Empfehlung des Preisüberwachers
Gegenstand der Gesetzesrevision war und die Begründung des Abweichens von der
Empfehlung veröffentlicht worden ist (vgl. dazu Bg-act. 1 und 2 zur Duplik
[Argumentarium des Gemeindevor- stands an das Gemeindeparlament und Rapport der
Sitzung des Gemeinderats vom 24. Juni 2020], gefunden unter: [...] besucht am 14. Juni
2021). Aufgrund des Ausgeführten ist somit festzustellen, dass keine Verletzung des
Preisüberwachungsgesetzes vorliegt bzw. eine allfällige Verletzung von Art. 14 Abs. 1 PüG
(im verwal- tungsgerichtlichen Verfahren) nachträglich geheilt worden wäre und damit die
Beschwerde in diesen Punkten abzuweisen ist. 8.1. Im Weiteren rügt die
Beschwerdeführerin die Verlet- zung des Rechtsgleichheitsgebots und des Willkürverbots.
Das
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verletzt, dass der Minimal- satz Wasser für die Objektklasse 3, in welche die
beschwerdeführe- rischen Objekte fielen, 0.2 ‰ des Gebäudeneuwerts betrage, und der
Satz damit im Vergleich zum Minimalsatz für die Objektklasse 1 (0.075 ‰) um den Faktor
2.66 bzw. beim Abwasser (0.4 ‰) sogar um den Faktor 5.333 höher sei. Diese
Differenzierung im prozen- tualen Gebührenansatz um den Faktor 2.66 bzw. 5.333 führe
dazu, dass die Qualität der angeschlossenen Baute übermässig und in doppelter Hinsicht
abgeschöpft werde, was auch zu einer unzu- lässigen Ungleichbehandlung führe, da die
Betriebs- und Unter- haltskosten der öffentlichen Anlagen der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung alleine und ausschliesslich vom Kostenauf- wand pro m3 abhingen. Es
verhalte sich eher gerade umgekehrt, so dass ein geringer potentieller Wasserverbrauch
einen höheren Gebührenansatz rechtfertigen würde. Gerade bei den periodischen
Benützungsgebühren lasse sich eine Differenzierung zwischen landwirtschaftlichen
Gebäuden und dem Gastgewerbe insbeson- dere aufgrund der kleinräumigen lokalen
Verhältnisse unter der Optik des Äquivalenzprinzips nicht mehr rechtfertigen. Die gewähl-
ten Faktoren führten bei Gebäuden des Gastgewerbes wie Hotels und Restaurants im



Vergleich zu landwirtschaftlichen Bauten zu einer rechtsungleichen und willkürlichen
unverhältnismässig star- ken Belastung, ohne dass sich diese Ungleichbehandlung sachlich
rechtfertigen liesse. Der Gebäudeneuwert sei per se eine falsche Bezugsgrösse für die
Gebührenbemessung. Als sachlich gerecht- fertigt erscheine nur ein Abstellen auf das
Gebäudevolumen. Je höher der Gesamtverbrauch eines Gebäudes sei, umso geringer fielen
die Bereitstellungskosten ins Gewicht. Im Weiteren würden die Objektklassen der Gesetze
in ihrem Inhalt erheblich von den Mustererlassen der BVR abweichen. Der
Preisüberwacher habe die (formelle) Revision der kommunalen Wasserversorgungs- und
Ab- wasserentsorgungsgesetze vom 26. Februar 2019 – entgegen der Aussage der
Beschwerdegegnerin – beanstandet, unter anderem müsse demgemäss die Grundgebühr pro
Gebäudeneuwert so ge- senkt werden, dass der Anteil dieser Grundgebühr an der Gesamt-
belastung nicht über 50 % liege. 8.2. Die Beschwerdegegnerin führt zu diesen Rügen aus,
vorliegend würden die Wasserversorgungs- und Abwasserent- sorgungsgesetze betreffend
die jährlich wiederkehrenden Grund- gebühren eine Differenzierung nach drei
Objektklassen vorsehen, wobei Hotels in der dritten Klasse figurierten. Es sei anerkannt,
dass die in der Objektklasse 2 aufgelisteten Bauten in der Regel
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aufgelisteten Bauten in der Regel einen starken Wasserbedarf aufwiesen. Eine solche
Differenzierung für Bauten mit geringem, mittlerem und starkem Wasserbedarf schlage
auch die BVR in den Musterreglementen vor. Es sei sachlich gerechtfertigt, die
Grundgebühr – als Bereitstel- lungsgebühr – nicht nur nach der Grösse des Gebäudes
(Gebäu- deversicherungswert), sondern auch durch die Art des Gebäudes
auszudifferenzieren, da die Grundgebühr berücksichtigen müsse, wie viel Abwasser von der
betreffenden Liegenschaft wahrschein- lich anfalle oder anfallen könnte. Überdies würden
Hotels in den meisten Gemeinden des Kantons Graubünden regelmässig zur Objektklasse
mit hohem Wasserbedarf gerechnet. Die Objektklas- se 1 gelte nur für landwirtschaftliche
Ökonomiebauten bzw. für den an die Abwasserentsorgung angeschlossenen Teil.
Betreffend die Objektklassen 1–3 sei aus den Musterreglementen des BVR er- sichtlich,
dass es sich um eine beispielhafte Aufzählung der Objek- te handle. Die gesetzliche
Regelung, wonach für einzelne Objekte eine gesonderte Lösung notwendig sei, um eine
rechtsgleiche Be- handlung sicherzustellen, ergebe sich auch aus den Tarifblättern der
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesetze, die bei den Objektklassen je eine
eigene Regelung für Objekte vorse- hen würden, die mehreren Klassen zugeordnet werden
könnten. Dies lasse genügend Raum für sachlich gerechtfertigte und rechts- gleiche
Gebührenerhebungen. 8.3. Das Äquivalenzprinzip stellt die gebührenrechtli- che
Ausgestaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips nach Art. 5 Abs. 2 Bundesverfassung
(BV; SR 220) und des Willkürverbots nach Art. 9 BV dar (vgl. BGE 143 I 147, 158; Urteil
des Bundesge- richts 2C_995/2012 vom 16. Dezember 2013 E.5.3). Es besagt, dass die
Höhe der Gebühr in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert stehen muss, den die
staatliche Leistung für die Abgabepflichti- gen hat (vgl. BGE 143 I 147 E.6.3.1;
Häfelin/Müller/UHlMann, a.a.O., Rz. 2786). Der Wert der staatlichen Leistung bemisst sich
dabei nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen bringt, oder nach dem Kostenaufwand der
konkreten Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des betreffenden
Verwaltungszweigs, wobei schematische, auf Wahrscheinlichkeit und Durchschnitts-
erfahrungen beruhende Massstäbe angelegt werden dürfen. In Bezug auf
Benützungsgebühren (z.B. Wasserbezugs- und Abwas- sergebühren) ist das
Äquivalenzprinzip grundsätzlich immer zu be- achten, wenn der abzugeltenden Leistung



ein wirtschaftlicher Wert zukommt. Es ist nicht notwendig, dass die Gebühren in jedem Fall
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sie sollen indessen nach sachlich vertretbaren Kriterien bemessen sein und nicht Un-
terscheidungen treffen, für die keine vernünftigen Gründe ersicht- lich sind (vgl. BGE 139
III 334 E. 3.2.4; BGE 132 II 371 E.2.1; 130 III 225 E.2.3, 128 I 46 E.4a, 126 I 180 E.3a/bb;
Häfelin/Müller/UHlMann, a.a.O., Rz. 2787 f.; Wyss, Kausalabgaben. Begriff, Bemessung,
Ge- setzmässigkeit, Basel 2009, S. 195). Gemäss Bundesgericht kann die Gemeinde für die
Grund- gebühr auch den Gebäudeversicherungswert (bzw. Gebäudeneu- wert) heranziehen
(vgl. BGE 128 I 46 E.4a; Urteile des Bundesge- richts 2C_356/2013 vom 17. März 2014
E.5.2.2 m.w.H, 2C_995/2012 vom 16. Dezember 2013 E.6.5, 2P.266/2003 vom 5. März
2004 E.3.3, 2C_816/2009 vom 3. Oktober 2011 E.4.1.1), so dass der Gebäudever-
sicherungswert eine mögliche Bezugsgrösse für die Bemessung der Gebühren darstellt und
die diesbezügliche Rüge der Beschwer- deführerin ins Leere geht. Die Beschwerdegegnerin
behandelt im Weiteren alle Grundeigentümer gleich, indem sie alle Grundgebüh- ren, für
Hotels wie auch für Einfamilienhäuser, auf dem gesamten Gebäudeversicherungswert
veranlagt. Ein anderes Vorgehen wäre mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht
vereinbar. Im Üb- rigen legen die Beschwerdeführenden nicht dar, inwiefern die Be-
schwerdegegnerin in vergleichbaren Fällen bei der Erhebung der Abwassergebühr nicht auf
den gesamten Gebäudeversicherungs- wert abgestellt hätte. Schliesslich ist auch das der
Gemeinde zuste- hende Ermessen bezüglich des Erlasses von Reglementen betref- fend
Wasser- und Abwassergebühren und damit des Entscheides über die Differenzierung nach
drei Objektklassen, was denn auch den Vorgaben der BVR entspricht, zu berücksichtigen.
Dementspre- chend ist die Einteilung des A. in die Objektklasse 3 nicht zu beanstanden.
Damit liegen auch keine Verstösse gegen das Äqui- valenzprinzip und das daraus fliessende
Gleichbehandlungsgebot sowie das Willkürverbot vor, weshalb auch diese Rügen
unbegrün- det sind. A 20 21/22 Urteil vom 7. September 2021
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